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Der Abgeordnete zum Nationalrat Dr. Johannes Hübner und weitere Abgeordnete haben am 

30. Oktober 2015 unter der Zahl 6870/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend „syrische Illegale“ gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

 

Zu den Fragen 1 und 3: 

Meinungen und Einschätzungen sind nicht Gegenstand des parlamentarischen Inter- 

pellationsrechtes. 

 

Zu den Fragen 2 und 5:  

Entsprechende Statistiken zu illegaler Migration werden nicht geführt.  

 

Zu Frage 4: 

Die Beantwortung dieser Frage fällt nicht in den Vollzugsbereich des Bundesministeriums für 

Inneres. 
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Zu den Fragen 6 und 7: 

Ja, es finden derzeit Abschiebungen nach Marokko statt. Darüber hinaus sind Staats- 

angehörige aus Marokko im Rahmen einer unterstützten freiwilligen Rückkehr in ihr 

Herkunftsland zurückgekehrt. 

 

Zu den Fragen 8 und 9: 

Zwischen Jänner bis Oktober 2015 wurden keine Personen nach Algerien zwangsweise 

abgeschoben. Staatsangehörige aus Algerien sind aber im Rahmen einer unterstützten 

freiwilligen Rückkehr in ihr Herkunftsland zurückgekehrt. 

Mit Algerien besteht bislang noch kein EU-Rückübernahmeabkommen, doch besteht seit 

dem Jahr 2002 auf europäischer Ebene ein Verhandlungsmandat. Von Österreich wird in 

regelmäßigen Treffen eine Intensivierung der allgemeinen bilateralen Zusammenarbeit 

angestrebt. 

 

Zu den Fragen 10 und 11: 

Zwischen Jänner bis Oktober 2015 wurden keine Personen nach Tunesien zwangsweise 

abgeschoben. Staatsangehörige aus Tunesien sind aber im Rahmen einer unterstützten 

freiwilligen Rückkehr in ihr Herkunftsland zurückgekehrt. 

Mit Tunesien besteht ein bilaterales Rückübernahmeabkommen aus dem Jahr 1965. 

Darüber hinaus laufen die Verhandlungen zum Abschluss eines EU-Rückübernahme- 

abkommens seit Dezember 2014. 

 

Zu den Fragen 12 und 13: 

Einschätzungen sind nicht Gegenstand des parlamentarischen Interpellationsrechtes.  

 

 

 

Mag.a Johanna Mikl-Leitner 
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